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Zensus 2011 
Ausführungsgesetz für Schleswig-Holstein verabschiedet: 
Vorbereitungen für Zensus in vollem Gange 
 
 
Mit der Unterzeichnung des Zensusausführungsgesetzes (ZensGAG) am 
12. Oktober ist in Schleswig-Holstein die letzte Hürde für den register-
gestützten Zensus 2011 überwunden und der Weg frei für die Vorbereitung 
und Organisation vor Ort im Lande.  
 
Im Wesentlichen regelt das Zensusausführungsgesetz für Schleswig-
Holstein die Einrichtung von Erhebungsstellen als Aufgabe der Kreisfreien 
Städte und Kreise. Die Erhebungsstellen sind für die örtliche Organisation 
und Durchführung der Befragungen zuständig, gewinnen die Interviewe-
rinnen und Interviewer für die zum Stichtag 9. Mai 2011 durchzuführende 
Haushaltestichprobe und stehen den Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen 
zur Verfügung.  
 
Die Vorbereitungen für den Zensus 2011 sind in vollem Gange. Noch 2010 
wird der Zensus auch in der Öffentlichkeit wahrnehmbar sein, dann werden 
die Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden und Eigentums-
wohnungen durch das Statistikamt Nord über die Gebäude- und Wohnungs-
zählung zum Stichtag 9. Mai 2011 informiert und um Mitwirkung gebeten: 
Mittels eines Fragebogens wird erhoben, welche Person die benötigten An-
gaben zum Gebäude bzw. zur Wohnung erteilen kann.  
 
Die Europäische Union hat im Wege einer Verordnung alle Mitgliedstaaten 
für das Jahr 2011 zur Durchführung einer Bevölkerungs- sowie Gebäude- 
und Wohnungszählung (Zensus) verpflichtet. In Deutschland wird der 
Zensus 2011 auf der Basis des Zensusgesetz 2011 umgesetzt. Wichtigste 
Ziele sind die Ermittlung aktueller amtlicher Einwohnerzahlen für die 
Gemeinden und das Land sowie die Erhebung von Strukturmerkmalen der 
Bevölkerung (Ausbildung, Beruf etc.). Damit werden verlässliche und 
aktuelle Planungsgrundlagen für Politik und Verwaltung geschaffen und 
vielfältige Informationen für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.  
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Weitere Informationen zum Zensus sind im Internet-Angebot des Statistik-
amtes verfügbar. Dort sind auch Details zu den Erhebungen abrufbar.  
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